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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Zulässigkeit der Verarbeitung Zulässigkeit der Verarbeitung 

§ 53. (1) bis (2) … § 53. (1) bis (2) … 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind berechtigt, von den Dienststellen der 
Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 
den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu verlangen, die sie für die 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder für die Abwehr krimineller Verbindungen 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen die Abwehrinteressen überwiegen oder eine über die 
Amtsverschwiegenheit (Art. 20 Abs. 3 B-VG) hinausgehende sonstige gesetzliche 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht. 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind berechtigt, von den Dienststellen der 
Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 
den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu verlangen, die sie für die 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder für die Abwehr krimineller Verbindungen 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen die Abwehrinteressen überwiegen oder eine über die Pflicht 
zur Geheimhaltung hinausgehende sonstige gesetzliche Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit besteht. 

(3a) bis (5) … (3a) bis (5) … 

Zulässigkeit der Übermittlung Zulässigkeit der Übermittlung 

§ 56. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur 
übermitteln 

§ 56. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur 
übermitteln 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

 9. an die Teilnehmer einer sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz (§ 22 
Abs. 2 letzter Satz). Die Teilnehmer sind – sofern sie nicht ohnehin der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen – zur vertraulichen Behandlung der 
Daten verpflichtet; darüber sind sie zu informieren. 

 9. an die Teilnehmer einer sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz (§ 22 
Abs. 2 letzter Satz). Die Teilnehmer sind – sofern sie nicht ohnehin der 
Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen – zur vertraulichen Behandlung 
der Daten verpflichtet; darüber sind sie zu informieren. 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der internationalen 
polizeilichen Amtshilfe sind die Bestimmungen des Polizeikooperationsgesetzes 
– PolKG, BGBl. I Nr. 104/1997, anzuwenden. 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der internationalen 
polizeilichen Amtshilfe sind die Bestimmungen des Polizeikooperationsgesetzes 
– PolKG, BGBl. I Nr. 104/1997, anzuwenden. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Rechtsschutzbeauftragter Rechtsschutzbeauftragter 

§ 91a. (1) Zur Wahrnehmung des besonderen Rechtsschutzes im 
Ermittlungsdienst der Sicherheitsbehörden ist beim Bundesminister für Inneres 

§ 91a. (1) Zur Wahrnehmung des besonderen Rechtsschutzes im 
Ermittlungsdienst der Sicherheitsbehörden ist beim Bundesminister für Inneres 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ein Rechtsschutzbeauftragter mit der erforderlichen Anzahl von Stellvertretern 
eingerichtet, die bei der Besorgung der ihnen auf dem Gebiet der 
Sicherheitspolizei zukommenden Aufgaben unabhängig und weisungsfrei sind 
und der Amtsverschwiegenheit unterliegen. 

ein Rechtsschutzbeauftragter mit der erforderlichen Anzahl von Stellvertretern 
eingerichtet, die bei der Besorgung der ihnen auf dem Gebiet der 
Sicherheitspolizei zukommenden Aufgaben unabhängig und weisungsfrei sind 
und der Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten 

§ 91d. (1) Die Sicherheitsbehörden haben dem Rechtsschutzbeauftragten bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit Einblick in alle erforderlichen 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, ihm auf Verlangen Abschriften 
(Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber 
Amtsverschwiegenheit nicht geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte über die Identität von Personen nach Maßgabe des § 162 StPO. 

§ 91d. (1) Die Sicherheitsbehörden haben dem Rechtsschutzbeauftragten bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit Einblick in alle erforderlichen 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, ihm auf Verlangen Abschriften 
(Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber die Pflicht zur 
Geheimhaltung nicht geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte über die Identität von Personen nach Maßgabe des § 162 StPO. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 94. (1) bis (57) … § 94. (1) bis (57) … 

 (58) § 53 Abs. 3, § 56 Abs. 1 Z 9, § 91a Abs. 1 und § 91d Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit 1. September 2025 
in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetzes 

Fallkonferenz Staatsschutz Fallkonferenz Staatsschutz 

§ 6a. (1) …  § 6a. (1) …  

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die im Rahmen der 
Sicherheitspolizei verarbeitet wurden und einer Datenart gemäß § 12 Abs. 1 
entsprechen, an die Teilnehmer einer Fallkonferenz Staatsschutz ist zulässig, 
soweit dies für die Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist, wobei die 
Teilnehmer – sofern sie nicht ohnehin der Amtsverschwiegenheit unterliegen – 
zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet sind; darüber sind sie zu 
informieren. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die im Rahmen der 
Sicherheitspolizei verarbeitet wurden und einer Datenart gemäß § 12 Abs. 1 
entsprechen, an die Teilnehmer einer Fallkonferenz Staatsschutz ist zulässig, 
soweit dies für die Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist, wobei die 
Teilnehmer – sofern sie nicht ohnehin der Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen 
– zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet sind; darüber sind sie zu 
informieren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ermittlungsdienst für Zwecke des Verfassungsschutzes Ermittlungsdienst für Zwecke des Verfassungsschutzes 

§ 10. (1) bis (2) … § 10. (1) bis (2) … 

(3) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 sind berechtigt, von den 
Dienststellen der Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes und den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu 
verlangen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 5 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen überwiegen oder eine über die Amtsverschwiegenheit 
(Art. 20 Abs. 3 B-VG) hinausgehende sonstige gesetzliche Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit besteht. 

(3) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 sind berechtigt, von den 
Dienststellen der Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes und den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu 
verlangen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 5 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen überwiegen oder eine über die Pflicht zur Geheimhaltung 
hinausgehende sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten 

§ 15. (1) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 haben dem 
Rechtsschutzbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit 
Einblick in alle erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen sowie in die 
Datenverarbeitungen nach § 12 Abs. 1 und 1a zu gewähren, ihm auf Verlangen 
Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und 
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber 
Amtsverschwiegenheit nicht geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte über die Identität von Personen nach Maßgabe des § 162 StPO. 

§ 15. (1) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 haben dem 
Rechtsschutzbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit 
Einblick in alle erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen sowie in die 
Datenverarbeitungen nach § 12 Abs. 1 und 1a zu gewähren, ihm auf Verlangen 
Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und 
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber die Pflicht 
zur Geheimhaltung nicht geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte über die Identität von Personen nach Maßgabe des § 162 StPO. 

(2) bis (4) …  (2) bis (4) …  

Unabhängige Kontrollkommission Verfassungsschutz Unabhängige Kontrollkommission Verfassungsschutz 

§ 17a. (1) bis (3) … § 17a. (1) bis (3) … 

(4) Die Kontrollkommission besteht aus fünf Mitgliedern, von denen jeweils 
eines für die Dauer eines Jahres den Vorsitz ausübt und die sich jedes Jahr in der 
Vorsitzführung abwechseln. Die Mitglieder der Kontrollkommission sind bei der 
Besorgung ihrer Aufgaben unabhängig und weisungsfrei. Sie unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit sowie den sonstigen Geheimhaltungspflichten, die im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Tätigkeiten der 
Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 zur Anwendung kommen. Darüber 
hinaus sind sie nicht verpflichtet, die Identität einer Auskunftsperson 
preiszugeben oder in ihrer Funktion als Kontrollkommission wahrgenommenes 
gerichtlich strafbares Verhalten oder Dienstpflichtverletzungen anzuzeigen. 

(4) Die Kontrollkommission besteht aus fünf Mitgliedern, von denen jeweils 
eines für die Dauer eines Jahres den Vorsitz ausübt und die sich jedes Jahr in der 
Vorsitzführung abwechseln. Die Mitglieder der Kontrollkommission sind bei der 
Besorgung ihrer Aufgaben unabhängig und weisungsfrei. Sie unterliegen der 
Pflicht zur Geheimhaltung sowie den sonstigen Geheimhaltungspflichten, die im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Tätigkeiten der 
Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 zur Anwendung kommen. Darüber 
hinaus sind sie nicht verpflichtet, die Identität einer Auskunftsperson 
preiszugeben oder in ihrer Funktion als Kontrollkommission wahrgenommenes 
gerichtlich strafbares Verhalten oder Dienstpflichtverletzungen anzuzeigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) bis (6) …  (5) bis (6) …  

Rechte und Pflichten Rechte und Pflichten 

§ 17c. (1) … § 17c. (1) … 

(2) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 haben der 
Kontrollkommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben jederzeit Einblick in 
alle erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren und ihr auf 
Verlangen Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich zu 
erteilen; insofern kann ihr gegenüber keine Amtsverschwiegenheit geltend 
gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für Auskünfte und Unterlagen über die 
Identität von Personen oder über Quellen und für Abschriften (Ablichtungen), 
wenn das Bekanntwerden der jeweiligen Information die nationale Sicherheit 
oder die Sicherheit von Menschen gefährden würde oder wenn überwiegende 
Interessen ausländischer Sicherheitsbehörden oder Sicherheitsorganisationen (§ 2 
Abs. 2 und 3 PolKG) entgegenstehen. Außerdem haben sie der 
Kontrollkommission Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten zu gewähren, soweit 
dem keine überwiegenden Interessen ausländischer Sicherheitsbehörden oder 
Sicherheitsorganisationen (§ 2 Abs. 2 und 3 PolKG) entgegenstehen. 

(2) Die Organisationseinheiten gemäß § 1 Abs. 3 haben der 
Kontrollkommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben jederzeit Einblick in 
alle erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren und ihr auf 
Verlangen Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich zu 
erteilen; insofern kann ihr gegenüber keine Pflicht zur Geheimhaltung geltend 
gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für Auskünfte und Unterlagen über die 
Identität von Personen oder über Quellen und für Abschriften (Ablichtungen), 
wenn das Bekanntwerden der jeweiligen Information die nationale Sicherheit 
oder die Sicherheit von Menschen gefährden würde oder wenn überwiegende 
Interessen ausländischer Sicherheitsbehörden oder Sicherheitsorganisationen (§ 2 
Abs. 2 und 3 PolKG) entgegenstehen. Außerdem haben sie der 
Kontrollkommission Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten zu gewähren, soweit 
dem keine überwiegenden Interessen ausländischer Sicherheitsbehörden oder 
Sicherheitsorganisationen (§ 2 Abs. 2 und 3 PolKG) entgegenstehen. 

(3) bis (4) …  (3) bis (4) …  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 18. (1) bis (11) …  § 18. (1) bis (11) …  

 (12) § 6a Abs. 2, § 10 Abs. 3, § 15 Abs. 1, § 17a Abs. 4 und § 17c Abs. 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit 1. September 
2025 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 

Aufgaben und Rechte der Rechtsschutzkommission Aufgaben und Rechte der Rechtsschutzkommission 

§ 9. (1) … § 9. (1) … 

(2) Die Mitglieder der Rechtsschutzkommission sind bei der Besorgung 
ihrer Aufgaben unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Sie unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. 

(2) Die Mitglieder der Rechtsschutzkommission sind bei der Besorgung 
ihrer Aufgaben unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Sie unterliegen 
der Pflicht zur Geheimhaltung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Das Bundesamt hat der Rechtsschutzkommission bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben jederzeit Einblick in alle erforderlichen Unterlagen und 
Aufzeichnungen zu gewähren und ihr auf Verlangen Abschriften (Ablichtungen) 
einzelner Aktenstücke unentgeltlich zu erteilen; insofern kann ihr gegenüber 
keine Amtsverschwiegenheit geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte und Unterlagen über die Identität von Personen oder über Quellen, 
deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde, und für Abschriften (Ablichtungen), wenn das Bekanntwerden 
der Information die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde. 

(3) Das Bundesamt hat der Rechtsschutzkommission bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben jederzeit Einblick in alle erforderlichen Unterlagen und 
Aufzeichnungen zu gewähren und ihr auf Verlangen Abschriften (Ablichtungen) 
einzelner Aktenstücke unentgeltlich zu erteilen; insofern kann ihr gegenüber 
keine Pflicht zur Geheimhaltung geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht 
für Auskünfte und Unterlagen über die Identität von Personen oder über Quellen, 
deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde, und für Abschriften (Ablichtungen), wenn das Bekanntwerden 
der Information die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Erfüllung der Aufgaben des Beirats Erfüllung der Aufgaben des Beirats 

§ 9c. (1) Die Beiratsmitglieder sind bei der Besorgung ihrer Aufgaben 
unabhängig, an keine Weisungen gebunden und unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit sowie den sonstigen Geheimhaltungspflichten, die im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Tätigkeit der Ermittlungs- und 
Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe zur Anwendung kommen. Sie sind 
nicht verpflichtet die Identität einer Auskunftsperson preiszugeben. 

§ 9c. (1) Die Beiratsmitglieder sind bei der Besorgung ihrer Aufgaben 
unabhängig, an keine Weisungen gebunden und unterliegen der Pflicht zur 
Geheimhaltung sowie den sonstigen Geheimhaltungspflichten, die im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Tätigkeit der Ermittlungs- und 
Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe zur Anwendung kommen. Sie sind 
nicht verpflichtet die Identität einer Auskunftsperson preiszugeben. 

(2) … (2) … 

(3) Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe hat dem 
Beirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit Einblick in alle 
erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren und ihm auf 
Verlangen Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich 
auszufolgen sowie Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber keine 
Amtsverschwiegenheit geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte und Unterlagen über die Identität von Personen oder über Quellen, 
deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde, und für Abschriften (Ablichtungen), wenn das Bekanntwerden 
der Information die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde. Darüber hinaus ist die Übermittlung personenbezogener Daten 
nur zulässig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Beirats unbedingt 
erforderlich ist. Enthalten Unterlagen oder Aufzeichnungen Daten, die auf 
Grundlage der StPO ermittelt wurden, sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte 
sowie die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe nach 
vorheriger Befassung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts ermächtigt, im 

(3) Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe hat dem 
Beirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit Einblick in alle 
erforderlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren und ihm auf 
Verlangen Abschriften (Ablichtungen) einzelner Aktenstücke unentgeltlich 
auszufolgen sowie Auskünfte zu erteilen; insofern kann ihm gegenüber keine 
Pflicht zur Geheimhaltung geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Auskünfte und Unterlagen über die Identität von Personen oder über Quellen, 
deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde, und für Abschriften (Ablichtungen), wenn das Bekanntwerden 
der Information die nationale Sicherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde. Darüber hinaus ist die Übermittlung personenbezogener Daten 
nur zulässig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Beirats unbedingt 
erforderlich ist. Enthalten Unterlagen oder Aufzeichnungen Daten, die auf 
Grundlage der StPO ermittelt wurden, sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte 
sowie die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe nach 
vorheriger Befassung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts ermächtigt, im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rahmen des Verfahrens zur begleitenden strukturellen Kontrolle der Tätigkeit der 
Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe benötigte 
personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 76 Abs. 4 StPO an den Beirat auf 
dessen Ersuchen zu übermitteln. 

Rahmen des Verfahrens zur begleitenden strukturellen Kontrolle der Tätigkeit der 
Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe benötigte 
personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 76 Abs. 4 StPO an den Beirat auf 
dessen Ersuchen zu übermitteln. 

(4) bis (7) …  (4) bis (7) …  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 13. (1) bis (8) … § 13. (1) bis (8) … 

 (9) § 9 Abs. 2 und 3 sowie § 9c Abs. 1 und 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Bundes-Krisensicherheitsgesetzes 

Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

§ 11. (1) Soweit die Teilnehmer im Beratungsgremium, im 
Bundeslagezentrum, in den Fachgremien, im Bundes-Krisensicherheitskabinett 
sowie im Koordinationsgremium mit Aufgaben der Bundesverwaltung betraut 
sind, sind sie für die Beratungen von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
entbunden. 

§ 11. (1) Soweit die Teilnehmer im Beratungsgremium, im 
Bundeslagezentrum, in den Fachgremien, im Bundes-Krisensicherheitskabinett 
sowie im Koordinationsgremium mit Aufgaben der Bundesverwaltung betraut 
sind, besteht für sie bei den Beratungen keine dienstrechtliche oder vergleichbare 
Pflicht zur Geheimhaltung. 

(2) Die Teilnehmer im Bundeslagezentrum, in den Fachgremien, im Bundes-
Krisensicherheitskabinett sowie im Koordinationsgremium sind, sofern sie nicht 
ohnehin der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit unterliegen, zur vertraulichen 
Behandlung der Informationen verpflichtet. Darüber sind sie nachweislich zu 
informieren. 

(2) Die Teilnehmer im Bundeslagezentrum, in den Fachgremien, im Bundes-
Krisensicherheitskabinett sowie im Koordinationsgremium sind, sofern sie nicht 
ohnehin einer Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen, zur vertraulichen 
Behandlung der Informationen verpflichtet. Darüber sind sie nachweislich zu 
informieren. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 19. (1) bis (4) … § 19. (1) bis (4) … 

 (5) § 11 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/202x tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 5 

Änderung des Passgesetzes 1992 

Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen 

§ 3. (1) bis (5) … § 3. (1) bis (5) … 

(5a) Papillarlinienabdrücke werden nur elektronisch abgenommen; die 
konkrete Vorgangsweise dafür wird durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres festgelegt. Zur Abnahme der Papillarlinienabdrücke dürfen nur geeignete 
und besonders geschulte Bedienstete, die der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen, ermächtigt werden. Die Abnahme der Papillarlinienabdrücke hat 
unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung der Person zu 
erfolgen. 

(5a) Papillarlinienabdrücke werden nur elektronisch abgenommen; die 
konkrete Vorgangsweise dafür wird durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres festgelegt. Zur Abnahme der Papillarlinienabdrücke dürfen nur geeignete 
und besonders geschulte Bedienstete, die der Pflicht zur Geheimhaltung 
unterliegen, ermächtigt werden. Die Abnahme der Papillarlinienabdrücke hat 
unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung der Person zu 
erfolgen. 

(6) bis (10) … (6) bis (10) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 25. (1) bis (21) … § 25. (1) bis (21) … 

 (22) § 3 Abs. 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

Verarbeitung erkennungsdienstlicher Daten Verarbeitung erkennungsdienstlicher Daten 

§ 35. (1) ... § 35. (1) … 

(1a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ermächtigt werden. Die 
erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person zu erfolgen. 

(1a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der Pflicht zur 
Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die erkennungsdienstliche 
Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person zu erfolgen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 82. (1) bis (40) … § 82. (1) bis (40) … 

 (41) § 35 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 

§ 39a. (1) bis (4) … § 39a. (1) bis (4) … 

(5) Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und 
Berufsvertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft beantragen, gemäß § 5 Abs. 3 erkennungsdienstlich zu 
behandeln. Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ermächtigt werden. Die 
erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person zu erfolgen. 

(5) Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und 
Berufsvertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft beantragen, gemäß § 5 Abs. 3 erkennungsdienstlich zu 
behandeln. Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der Pflicht zur 
Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die erkennungsdienstliche 
Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person zu erfolgen. 

(6) bis (9)… (6) bis (9)… 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 64a. (1) bis (37) …  § 64a. (1) bis (37) … 

 (38) § 39a Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 

Erkennungsdienstliche Behandlung Erkennungsdienstliche Behandlung 

§ 24. (1) bis (3) … § 24. (1) bis (3) … 

(3a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ermächtigt werden. Die 

(3a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der Pflicht zur 
Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die erkennungsdienstliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person zu erfolgen. 

Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person zu erfolgen. 

(4) … (4) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 56. (1) bis (18) … § 56. (1) bis (18) … 

 (19) § 24 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 9 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

Verarbeitung erkennungsdienstlicher Daten Verarbeitung erkennungsdienstlicher Daten 

§ 99. (1) bis (2) … § 99. (1) bis (2) … 

(2a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ermächtigt werden. Die 
erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person zu erfolgen. 

(2a) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der Pflicht zur 
Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die erkennungsdienstliche 
Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person zu erfolgen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 126. (1) bis (27) …  § 126. (1) bis (27) …  

 (28) § 99 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Grenzkontrollgesetzes 

Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§ 12a. (1) bis (6) … § 12a. (1) bis (6) … 

(7) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der 

(7) Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur 
geeignete und besonders geschulte Bedienstete, welche der Pflicht zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ermächtigt werden. Die 
erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person zu erfolgen. 

Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die erkennungsdienstliche 
Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person zu erfolgen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 18. (1) bis (12) … § 18. (1) bis (12) … 

 (13) § 12a Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des BBU-Errichtungsgesetzes 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen zu den Aufgaben der Bundesagentur Besondere Bestimmungen zu den Aufgaben der Bundesagentur 

Rechtsberatung Rechtsberatung 

§ 13. (1) Rechtsberater sind bei der Wahrnehmung der in § 2 Abs. 1 Z 2 
festgelegten Aufgabe unabhängig und haben diese weisungsfrei wahrzunehmen. 
Sie haben die Beratungstätigkeit gesetzmäßig und nach bestem Wissen 
durchzuführen. Sämtliche Beschäftigte des Geschäftsbereichs Rechtsberatung 
sind in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

§ 13. (1) Rechtsberater sind bei der Wahrnehmung der in § 2 Abs. 1 Z 2 
festgelegten Aufgabe unabhängig und haben diese weisungsfrei wahrzunehmen. 
Sie haben die Beratungstätigkeit gesetzmäßig und nach bestem Wissen 
durchzuführen. Sämtliche Beschäftigte des Geschäftsbereichs Rechtsberatung 
sind in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Geheimhaltung 
verpflichtet. 

(2) … (2) … 

(3) Rechtsberater haben Gewähr für ihre Verlässlichkeit zu bieten und sich 
jeglichen Verhaltens zu enthalten, das geeignet ist 

(3) Rechtsberater haben Gewähr für ihre Verlässlichkeit zu bieten und sich 
jeglichen Verhaltens zu enthalten, das geeignet ist 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. die Verschwiegenheit zu gefährden.  3. die Geheimhaltung zu gefährden. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

Verschwiegenheit Geheimhaltung 

§ 24. (1) Die von der Bundesagentur zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Beschäftigten sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit für die 
Bundesagentur bekannt gewordenen Tatsachen, einschließlich personenbezogener 

§ 24. (1) Die von der Bundesagentur zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Beschäftigten sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit für die 
Bundesagentur bekannt gewordenen Tatsachen, einschließlich personenbezogener 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (DSGVO), und des Datenschutzgesetzes (DSG), 
BGBl. I Nr. 165/1999, gegenüber jedermann zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist oder sie, unbeschadet des § 13 Abs. 1, 
nicht durch den Bundesminister für Inneres von der Verschwiegenheit entbunden 
werden. 

Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (DSGVO), und des Datenschutzgesetzes (DSG), 
BGBl. I Nr. 165/1999, gegenüber jedermann zur Geheimhaltung verpflichtet, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist oder sie, unbeschadet des § 13 Abs. 1, 
nicht durch den Bundesminister für Inneres von der Geheimhaltung entbunden 
werden. 

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit für die Bundesagentur. 

(2) Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit für die Bundesagentur. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) … 

 (3) § 13 Abs. 1 und Abs. 3 Z 3 sowie § 24 Abs. 1 und 2 samt Überschrift in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit 1. September 
2025 in Kraft. 
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